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Bilanzierung von Computerhardware, Software und Cloud Computing

Sehr geehrte Damen und Herren,

die fortschreitende Digitalisierung führt natürlich zu der bilanzsteuerrechtlichen Frage:  
Wie wird Hardware, Software und Cloud Computing bilanziert? 

Das Bundesfinanzministerium hat in seinem Schreiben vom 26.02.2021 verkündet, dass die 
materiellen Wirtschaftsgüter „Computerhardware“ sowie immateriellen Wirtschaftsgüter „Be-
triebs- und Anwendersoftware“ über eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von einem Jahr 
abgeschrieben werden können. Welche Begriffe unter „Computerhard- und Software“ zu sub-
sumieren sind und welche weiteren Voraussetzungen erfüllt sein müssen, ergibt sich im Einzel-
nen aus dem o.g. Schreiben. Die erstmalige Anwendung gilt für Wirtschaftsjahre, die nach dem 
31.12.2020 enden. In den Anwendungsvorschriften findet sich eine interessante Übergangs-
vorschrift, denn auch für Wirtschaftsgüter, die in früheren Jahren angeschafft wurden, bei denen 
eine andere als die einjährige Nutzungsdauer zugrunde gelegt wurde, können diese Abschrei-
bungsgrundsätze mit einer einjährigen Nutzungsdauer angewandt werden. Hier öffnet sich 
quasi ein Wahlrecht in der Steuerbilanz, den Restbuchwert vollständig steuersparend abzu-
schreiben.

Cloud Computing ist eine spezielle Form des IT-Outsourcings, die vom Dienstleistungsunter-
nehmen über Internet- oder andere Breitbandtechnologien auf Abruf zur Verfügung gestellt 
wird und bestimmte Merkmale aufweist. Bei einem der gängigsten Servicemodelle „SaaS“ 
(Software as a Service) liegt ein Nutzungsüberlassungsverhältnis vor, das den Charakter eines 
wiederkehrenden Leistungsaustauschs im Rahmen eines Dauerschuldverhältnisses hat. Nach 
den Grundsätzen der Nicht-Bilanzierung schwebender Geschäfte verbietet sich eine Aktivie-
rung des Nutzungsrechts. Die laufenden Entgeltzahlungen für die Nutzungsüberlassung sind 
keine Anschaffungskosten für die Software, sondern laufender Aufwand. Aufwendungen für 
die Implementierungskosten gehören als Betriebsbereitschaftskosten zu den Anschaffungs-
kosten, aber wo es keine (zu aktivierenden) Anschaffungskosten gibt, kann es auch keine An-
schaffungsnebenkosten geben. Die Implementierungskosten sind laufende Betriebsausgaben 
(vgl. Finanzgericht München rkr. Urteil vom 04.02.2021). Ein aktiver Rechnungsabgrenzungs-
posten (RAP) ist für die Implementierungskosten i.d.R. auch nicht zu bilden, denn in Bezug auf 
die Implementierung liegt ein Zeitraum nach dem Bilanzstichtag, in dem noch ein Anspruch auf 
eine Gegenleistung von einem Dritten besteht, nicht vor. Das ist natürlich nicht zu verwechseln 
mit den im Voraus an den Software-Eigentümer gezahlten Nutzungsentgelte, die einen Zeit-
raum nach dem Bilanzstichtag betreffen. Hier kommt es zum Ausweis eines aktiven RAP. 

Bei Bilanzierungsfragen und Beratung zur Ausnutzung von steuerlichen Bewertungswahlrechten
sind wir gerne für Sie da.

Ihnen allen dürfen wir noch eine schöne Adventszeit wünschen und ein frohes Fest! 

Kommen Sie gesund ins Jahr 2022!

Mit freundlichen Grüßen

Eduard Kollar
Geschäftsführender Gesellschafter bei DORNBACH
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Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
  
  Überweisung 5 Scheck 6

 10.01.20222 13.01.2022 10.01.2022

 10.03.2022 14.03.2022 10.03.2022

 10.03.2022 14.03.2022 10.03.2022

 10.01.20224 13.01.2022 10.01.2022

 15.02.20224 18.02.2022 15.02.2022

                        Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer 
    erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

 27.01.2022 entfällt entfällt

  Termine Januar 2022 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialabgaben fällig werden:

2Für den abgelaufenen Monat.

4Für den abgelaufenen Monat, bei Dauer- 
fristverlängerung für den vorletzten Monat, 
bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristver-
längerung für das abgelaufene Kalender-
vierteljahr.

5Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohn- 
steueranmeldungen müssen grundsätzlich 
bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum 
folgenden Monats (auf elektronischem 
Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf 
einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist 
der nächste Werktag der Stichtag. Bei 
einer Säumnis der Zahlung bis zu drei 

Tagen werden keine Säumniszuschläge 
erhoben. Eine Überweisung muss so 
frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung 
auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt.

6Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, 
dass die Zahlung erst drei Tage nach Ein- 
gang des Schecks beim Finanzamt als er- 
folgt gilt. Es sollte stattdessen eine Ein- 
zugsermächtigung erteilt werden.

7Die Sozialversicherungsbeiträge sind ein- 
heitlich am drittletzten Bankarbeitstag des 
laufenden Monats fällig. Um Säumniszu-
schläge zu vermeiden, empfiehlt sich das 

Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkas-
sen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für 
die Beitragsnachweise. Diese müssen der 
jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens 
zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
25.01.2022, 0 Uhr) vorliegen. Regionale 
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind 
ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchfüh-
rung durch extern Beauftragte erledigt, 
sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 
zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an 
den Beauftragten übermittelt werden. Dies 
gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt.

Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag

Einkommensteuer,
Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag

Körperschaftsteuer,
Solidaritätszuschlag

Umsatzsteuer

Gewerbesteuer

Kapitalertragssteuer,
Solidaritätszuschlag

Sozialversicherung 7
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  Bestimmungen zur Inventur   
  am Bilanzstichtag  

Alle Kaufleute, die nach den handelsrecht-
lichen oder steuerlichen Vorschriften 
Bücher führen und im Laufe des Wirt-
schaftsjahrs keine permanente Inventur 
vornehmen, müssen zum Ende des 
Wirtschaftsjahrs Bestandsaufnahmen 
vornehmen (Die Inventurvorschriften 
ergeben sich aus den §§ 240, 241 HGB 
und den §§ 140, 141 AO). Diese sind eine 
Voraussetzung für die Ordnungsmäßigkeit 
der Buchführung des Unternehmens und 
müssen zum Bilanzstichtag erfolgen.

Steuerliche Teilwertabschreibungen kön- 
nen nur bei voraussichtlich dauernder 
Wertminderung vorgenommen werden. 
Diese Voraussetzungen müssen zu jedem 
Bilanzstichtag neu nachgewiesen werden. 
Das ist bei der Inventurdurchführung zu 
berücksichtigen.

Eine Fotoinventur ist nicht zulässig. Auf- 
grund der oft sehr zeitaufwendigen Inven- 
turarbeiten, insbesondere bei den Roh-, 
Hilfs-, und Betriebsstoffen, den Fabrikaten
und Handelswaren, gibt es aber zeitliche 
Erleichterungen für die Inventurarbeiten:

•  Bei der sog. zeitnahen Inventur können 
die Bestandsaufnahmen innerhalb von 
zehn Tagen vor oder nach dem Bilanz-
stichtag stattfinden. Zwischenzeitliche 
Bestandsveränderungen durch Einkäufe 
oder Verkäufe sind anhand von Belegen 
oder Aufzeichnungen zuverlässig 
festzuhalten.

•  Bei der zeitlich verlegten Inventur kön- 
nen die Bestandsaufnahmen innerhalb 
der letzten drei Monate vor oder der 
ersten zwei Monate nach dem Bilanz-
stichtag vorgenommen werden. Diese 
Inventur erfordert eine wertmäßige 
Fortschreibung bzw. eine wertmäßige 
Rückrechnung der durch die Inventur 
ermittelten Bestände zum Bilanzstichtag. 
Eine nur mengenmäßige Fortschreibung 
bzw. Rückrechnung reicht nicht aus. Für 
Bestände, die durch Schwund, Verderb 
und ähnliche Vorgänge unvorhersehbare 

Abgänge erleiden können und für be- 
sonders wertvolle Güter ist nur die Stich- 
tagsinventur zulässig. Zu beachten ist 
ebenfalls, dass Steuervergünstigungen, 
wie das Verbrauchsfolgeverfahren, die 
auf die Zusammensetzung der Bestände 
am Bilanzstichtag abstellen, nicht in 
Anspruch genommen werden können.

•  Bei der sog. Einlagerungsinventur mit 
automatisch gesteuerten Lagersystemen 
(z. B. nicht begehbare Hochregallager) 
erfolgt die Bestandsaufnahme laufend 
mit Ein- und Auslagerung der Ware. So- 
weit Teile des Lagers während des Ge- 
schäftsjahrs nicht bewegt worden sind, 
ist diese Handhabung ggf. mit erhöhtem 
Aufwand verbunden.

•  Das Stichproben-Inventurverfahren 
erlaubt eine Inventur mit Hilfe anerkann-
ter mathematisch statistischer Methoden 
aufgrund von Stichproben. Die Stichpro-
beninventur muss den Aussagewert einer 
konventionellen Inventur haben. Das ist 
der Fall, wenn ein Sicherheitsgrad von 95 % 
erreicht und relative Stichprobenfehler 
von 1 % des gesamten Buchwerts nicht 
überschritten werden. Hochwertige Güter 
und Gegenstände, die einem unkontrol-
lierten Schwund unterliegen, sind nicht 
in dieses Verfahren einzubeziehen.

•  Das Festwertverfahren kann auf Sach- 
anlagen und Roh-, Hilfs- und Betriebsstof-
fe angewendet werden. Voraussetzung 
ist, dass die Gegenstände im Gesamt-
wert für das Unternehmen von nachran-
giger Bedeutung sind, sich der Bestand 
in Größe, Zusammensetzung und Wert 
kaum verändert und die Gegenstände 
regelmäßig ersetzt werden. Eine kör- 
perliche Inventur ist bei diesen Gegen-
ständen in der Regel alle drei Jahre oder 
bei wesentlichen Mengenänderungen 
sowie bei Änderung in der Zusammenset-
zung vorzunehmen.

•  Wird das Verfahren der permanenten 
Inventur angewendet, ist darauf zu 
achten, dass bis zum Bilanzstichtag alle 
Vorräte nachweislich einmal aufgenom-
men worden sind.

Bei der Bestandsaufnahme sind alle Wirt- 
schaftsgüter lückenlos und vollständig zu 
erfassen. Die Aufzeichnungen sind so zu 
führen, dass eine spätere Nachprüfung 
möglich ist. Es ist zweckmäßig, die Be- 
standsaufnahmelisten so zu gliedern, dass
sie den räumlich getrennt gelagerten Vor- 
räten entsprechen. Der Lagerort der aufge- 
nommenen Wirtschaftsgüter ist zu vermer- 
ken. Die Bestandsaufnahmelisten sind von 
den aufnehmenden Personen abzuzeichnen.
Es kann organisatorisch notwendig sein, 
die Bestandsaufnahmen durch ansagende 
Personen und aufschreibende Mitarbeiter 
vorzunehmen. Inventuranweisungen, Auf- 
nahmepläne, Originalaufzeichnungen und 
die spätere Reinschrift der Bestandsauf-
nahmelisten sind aufzubewahren.

Fremde Vorräte, z. B. Kommissionswaren 
oder berechnete, vom Kunden noch nicht 
abgeholte Waren oder Fabrikate sind ge- 
trennt zu lagern, um Inventurfehler zu 
vermeiden. Fremdvorräte müssen nur 
erfasst werden, wenn der Eigentümer 
einen Nachweis verlangt. Sie sollten 
jedoch in diesem Fall unter besonderer 
Kennzeichnung aufgenommen werden.

Eigene Vorräte sind immer zu erfassen. 
Das schließt minderwertige und mit Män- 
geln behaftete Vorräte ebenso ein wie 
rollende oder schwimmende Waren. Bei 
unfertigen Erzeugnissen muss zur späteren 
Ermittlung der Herstellungskosten der Fer- 
tigungsgrad angegeben werden. Dabei ist 
an verlängerte Werkbänke (Fremdbearbei-
ter) und die Werkstattinventur zu denken.

Alle Forderungen und Verbindlichkeiten 
des Unternehmens sind zu erfassen. Das 
gilt auch für Besitz- und Schuldwechsel. Es 
sind entsprechende Saldenlisten zu er- 
stellen. Bargeld in Haupt- und Nebenkas-
sen ist durch Kassensturz zu ermitteln.

Zur Inventurerleichterung können Hilfsmit-
tel (z. B. Diktiergeräte) verwendet werden. 
Besprochene Tonbänder können gelöscht 
werden, sobald die Angaben in die Inventur-
listen übernommen und geprüft worden sind.

Hinweis: In Zweifelsfällen sollte der 
Steuerberater gefragt werden.
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  Aktienzuteilung durch   
  ausländischen „Spin-Off“  

Ein Steuerpflichtiger hielt Aktien der 
Hewlett-Packard Company (HPC), einer 
Kapitalgesellschaft nach dem Recht des 
US-Bundesstaats Delaware. Nachdem die 
HPC in Hewlett-Packard Inc. (HPI) umbe-
nannt und das Unternehmenskundenge-
schäft der HPI auf ihre Tochtergesellschaft 
Hewlett-Packard Enterprise Company (HPE) 
übertragen worden war, erhielten die Aktio-
näre im Rahmen eines „Spin-Off“ Aktien 
der HPE. Diese buchte die Bank des Steuer-
pflichtigen in dessen Depot ein. Nunmehr 
war der Steuerpflichtige im selben Verhält- 
nis an beiden Gesellschaften beteiligt. Das 
beklagte Finanzamt behandelte die Aktien- 
zuteilung als steuerpflichtigen Kapitaler-
trag. Das Finanzgericht Düsseldorf gab der 
hiergegen gerichteten Klage statt.

Der Bundesfinanzhof bestätigte die Ent- 
scheidung des Finanzgerichts und wies die 
Revision des Finanzamts als unbegründet 
zurück. Er ordnete die Zuteilung der HPE- 
Aktien nicht als steuerpflichtige Sachaus-
schüttung, sondern als steuerneutralen 
Kapitalertrag ein. Eine steuerneutrale Zu- 
teilung von Aktien sei auch bei einem 
US-amerikanischen „Spin-Off“ möglich. 
Voraussetzung sei nach Auffassung der 
Richter, dass die „wesentlichen Struktur-
merkmale“ einer Abspaltung i. S. des Um- 
wandlungsgesetzes erfüllt seien. Die Ka- 
pitalverkehrsfreiheit gebiete eine Erstre-
ckung von steuerneutralen Kapitalerträgen 
auf ausländische Vorgänge. Rechtsfolge 
dieser Anwendung sei, dass die Einbu-
chung der aufgrund des „Spin-Off“ erhalte-
nen Aktien im Depot des Steuerpflichtigen 
nicht zu einem steuerpflichtigen Kapitaler-
trag führe. Erst im Zeitpunkt einer späteren 
Veräußerung der Aktien der HPE bzw. HPI 
seien etwaige Veräußerungsgewinne zu 
versteuern (Bundesfinanzhof, Urteil VIII R 
9/19 vom 01.07.2021).

  Kosten bei Wegeunfall als   
  Werbungskosten absetzbar  

Aufwendungen, die im Zusammenhang mit 
einem Unfall auf beruflicher Fahrt („Wege-
unfall“) entstehen und nicht von dritter 
Seite erstattet werden, sind als Werbungs-
kosten absetzbar. Zahlungen vom Arbeitge-
ber oder von der Versicherung müssen je- 
doch abgezogen werden.

Die Selbstbeteiligung bei einer Vollkasko-
versicherung oder Teilkaskoversicherung ist 
absetzbar. Wenn allerdings wegen des Un- 
falls und der Reparaturkosten der Versiche-
rungsbetrag hochgesetzt wird, dürfen diese 
erhöhten Kosten nicht steuerlich geltend 
gemacht werden.

Nachweisen müssen Sie, dass Sie tatsäch-
lich einen Unfall erlitten haben, dass sich 
dieser Unfall auf einer beruflichen Fahrt (z. 
B. auf dem Weg von oder zur Arbeit) ereig- 
net hat und wie hoch die Unfallkosten sind. 
Der Nachweis, dass tatsächlich ein Unfall 
vorliegt, lässt sich z. B. belegen anhand 
objektiver Beweismittel wie Fotos, Sachver-
ständigen-Gutachten, polizeilichem Unfall- 
bericht, Unfallschilderung gegenüber der 
Versicherung, Benennung von Zeugen zum 
Unfallhergang, -zeitpunkt und -ort sowie 
durch Rechnungen und Quittungen.

  Private Veräußerungen von   
  Wirtschaftsgütern über   
  Internetplattformen  

Seit dem Bestehen von Internetplattfor-
men für jedermann zur Veräußerung von 
Wirtschaftsgütern aller Art, die bekanntes-
te ist wohl weiterhin „eBay“, werden über 
diese Plattformen von Privatleuten Gegen- 
stände veräußert. Diese Plattformen haben 
in weiten Teilen den früher üblichen „Gara- 
gen“-Flohmarkt ersetzt. Der zahlenmäßige 
Umfang von Veräußerungen durch einzelne 
Personen und der dafür aufgewandte Zeit- 
aufwand können aber durchaus dazu füh- 
ren, dass die Finanzverwaltung Überlegun-
gen und Nachforschungen anstellt, ob 
diese Tätigkeit wirklich nur eine Privatsa-
che ist oder ob nicht die Grenze zum 
steuerpflichtigen Gewerbebetrieb über- 

schritten wird. In diesem Zusammenhang 
entsteht dann die Frage, welche Steuerar-
ten hiervon betroffen sein können. Das 
wäre neben der Gewerbesteuer und Ein- 
kommensteuer auch noch die Umsatz-
steuer, die aber hier nicht behandelt 
werden soll.

Nach der für gewerbliche Einkünfte gel- 
tenden grundsätzlichen Vorschrift in § 15 
Abs. 2 EStG setzt die Anwendung dieser 
Vorschrift voraus, dass eine selbstständi-
ge, nachhaltige Tätigkeit mit der Beteili-
gung am allgemeinen Wirtschaftsverkehr 
unternommen wird, bei der die Absicht 
besteht, daraus Gewinne zu erzielen. Bei 
der Beurteilung, wann diese Voraussetzun-
gen erfüllt sind, muss nach der steuerli-
chen Rechtsprechung auf das Gesamtbild 
der Verhältnisse abgestellt werden. Wann 
dieses Gesamtbild auf eine gewerbliche 
Tätigkeit schließen lässt, ist für die Ab- 
grenzung zwischen einem privaten Grund- 
stücksverkauf und einem gewerblichen 
Grundstückshandel von der steuerlichen 
Rechtsprechung in zahlreichen Urteilen 
bereits besprochen worden. Diese Urteile 
befassen sich wegen der erheblichen 
Bedeutung im Einzelfall i. d. R. mit der 
Anzahl der Grundstücksgeschäfte. Diese 
Anzahl ist aber für die Veräußerungen von 
beweglichen Wirtschaftsgütern nicht 
entscheidend.

Zum Handel mit beweglichen Wirtschafts-
gütern hat sich das oberste Steuergericht 
(Bundesfinanzhof) nur in sehr wenigen 
Einzelfällen geäußert. Dabei hat das Ge- 
richt aber einige Grundsätze aufgestellt, 
die für die Abgrenzung hilfreich sind.

1. Erfolgt die Anschaffung der Wirtschafts-
güter zum privaten Gebrauch und ohne 
Veräußerungsabsicht, spricht dies gegen 
einen Gewerbebetrieb.
2. Werden allerdings wiederholt Gegen-
stände angeschafft, die nicht privat ge- 
nutzt werden, sondern bei denen die 
Absicht besteht, sie wieder zu verkaufen, 
liegt ein Gewerbebetrieb vor. Der gewerbli-
che Handel wird gekennzeichnet vom 
Erwerb und der Weiterveräußerung.
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3. Die Anzahl und der Zeitraum der Ver- 
äußerungen ist dann nicht maßgebend für 
die Einordnung, wenn die ohne Veräuße-
rungsabsicht erworbenen Wirtschaftsgü-
ter, z. B. für eine private Briefmarken- oder 
Eisenbahnsammlung, später doch ver- 
äußert werden. Dies sieht der BFH als Um- 
schichtung von Vermögen innerhalb der 
privaten Vermögensanlage.

Anhand der vom Steuerpflichtigen vor- 
gelegten Unterlagen und der geführten 
Aufzeichnungen muss unter Anwendung 
der vorstehenden Abgrenzungsmerkmale 
entschieden werden, ob die Wirtschaftsgü-
ter mit Weiterveräußerungsabsicht erwor- 
ben wurden oder ob der Fokus auf dem 
Aufbau einer privaten Sammlung lag. Die 
Abgrenzung ist natürlich besonders schwie-
rig, wenn der Steuerpflichtige einen Ge- 
werbebetrieb unterhält und auf dem glei- 
chen Gebiet noch eine Sammlung im Pri- 
vatvermögen aufbaut und unterhält. Für 
diesen Fall kommt dem Nachweis der Zu- 
gehörigkeit zur jeweiligen Vermögensart 
durch den Steuerpflichtigen besondere 
Bedeutung zu und bei fehlender Abgren-
zungsmöglichkeit kann die Zuordnung 
durch das Finanzamt nur schwer widerlegt 
werden.

Aber auch bei der Einordnung der Käufe/
Verkäufe in den privaten Bereich kann eine 
Einkommensteuerpflicht gewisser privater 
Verkäufe eintreten.

Wenn Gegenstände des Privatvermögens 
innerhalb eines Jahres an- und verkauft 
werden, ist ein daraus erzielter Gewinn 
gem. § 23 Abs. 1 Nr. 2 EStG steuerpflichtig, 
es sei denn, es handelt sich um Gegen-
stände des täglichen Gebrauchs. Zu die- 
sen steuerpflichtigen Gegenständen zäh- 
len z. B. Edelmetalle, Schmuck, Gemälde 
und auch Münzen. Aber auch Fremdwäh-
rungen und Kryptowährungen fallen unter 
diese Regelung. Zu den Wirtschaftsgütern 
des täglichen Gebrauchs rechnen u. a. 
Möbel, sonstiger Hausrat, Fahrräder und 
auch Pkw (allerdings letztere nicht, wenn 
es sich um Oldtimer handelt, die nicht 
mehr genutzt werden).

  Echte Abfindung für den Verlust   
  eines Arbeitsplatzes unterliegt   
  der Lohnsteuer – Keine   
  Wertguthabenfähigkeit  

Eine echte Abfindung für den Verlust eines 
Arbeitsplatzes unterliegt der Lohnsteuer 
und kann nicht zur Aufstockung eines 
Wertguthabenkontos (Zeitwertkonto) 
genutzt werden, da kein sozialversiche-
rungspflichtiges Arbeitsentgelt vorliegt. 
Das entschied das Finanzgericht Berlin-
Brandenburg.

Eine Arbeitgeberin schloss mit dem Be- 
triebsrat aufgrund von Umstrukturierungs-
maßnahmen einen Interessenausgleich mit 
dem Ziel, Personal abzubauen. Darin wurde 
ausscheidenden Arbeitnehmern eine „Frei- 
willigen-Abfindung“ (Freiwilligenprogramm)
zugesagt, welche mit der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses fällig wurde. Es wurde 
die Möglichkeit eingeräumt, die Abfin-
dungsleistung in das für sie geführte Lang- 
zeitkonto einzubringen. Das aufgestockte 
Wertguthaben sollte nach Ende der Be-
schäftigung auf die Deutsche Rentenversi-
cherung Bund (DRV Bund) übertragen wer- 
den. Die Arbeitgeberin unterwarf die Ab- 
findungen, soweit sie dem Langzeitkonto 
zugeführt wurden, nicht der Lohnsteuer 
und führte auch keine Beiträge zur Gesamt- 
sozialversicherung ab.

Das Finanzgericht entschied, dass Ab- 
findungen aus Anlass der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses lohnsteuerrechtlichen 
Arbeitslohn darstellen würden und mit Be- 
endigung des Arbeitsverhältnisses zu- 
geflossen seien. Die an den Arbeitnehmer 
aufgrund des Freiwilligenprogramms ge- 
leistete Abfindung sei jedoch kein sozial- 
versicherungspflichtiges Arbeitsentgelt. 
Die Vereinbarung über die Zuführung der 
Abfindung zu einem Wertguthaben sei 
daher wegen Fehlens der Geschäftsgrund-
lage unwirksam, da eine echte Abfindung 
nicht wertguthabenfähig sei. Daher sei die 
Übertragung der um die Abfindungsbeträge 
scheinbar aufgestockten Wertguthaben-
konten auch nicht wirksam auf die DRV 
Bund möglich gewesen. Folglich greife 
auch die Steuerbefreiung nach dem 

Einkommensteuergesetz nicht (Finanzge-
richt Berlin-Brandenburg, Urteil 4 K 
4206/18 vom 17.06.2021, Revision 
eingelegt (BFH IX R 25/21)).

  Überhöhte Verzinsung eines   
  Gesellschafterdarlehens –   
  Verdeckte Gewinnausschüttung?  

Bei der Ermittlung des fremdüblichen 
Darlehenszinses für ein unbesichertes 
Gesellschafterdarlehen steht die gesetz-
lich angeordnete Nachrangigkeit von Ge- 
sellschafterdarlehen einem Risikozuschlag 
bei der Festlegung der Zinshöhe zum 
Ausgleich der fehlenden Darlehensbesi-
cherung nicht entgegen. So entschied der 
Bundesfinanzhof.

Unter einer verdeckten Gewinnausschüt-
tung (vGA) i. S. des Körperschaftsteuerge-
setzes sei bei einer Kapitalgesellschaft 
eine Vermögensminderung (verhinderte 
Vermögensmehrung) zu verstehen, die 
durch das Gesellschaftsverhältnis ver- 
anlasst sei, sich auf die Höhe des Unter- 
schiedsbetrages auswirke und in keinem 
Zusammenhang zu einer offenen Aus-
schüttung stehe. 

Für den größten Teil der entschiedenen 
Fälle habe der Bundesfinanzhof die Ver- 
anlassung durch das Gesellschaftsverhält-
nis angenommen, wenn die Kapitalgesell-
schaft ihrem Gesellschafter einen Ver- 
mögensvorteil zuwende, den sie bei der 
Sorgfalt eines ordentlichen und gewissen-
haften Geschäftsleiters einem Nichtgesell-
schafter nicht gewährt hätte (sog. Fremd- 
vergleich). Außerdem müsse der Vorgang 
geeignet sein, bei dem begünstigten Ge- 
sellschafter einen Bezug auszulösen 
(Bundesfinanzhof, Urteil I R 62/17 vom 
18.05.2021).

  Keine Steuerhinterziehung durch   
  „Unterlassen“ bei Kenntnis der   
  Finanzbehörde von wesentlichen   
  steuerlich relevanten Umständen  

Es liegt keine Steuerhinterziehung durch 
„Unterlassen“ vor, wenn die Finanzbehörde 
im maßgeblichen Veranlagungszeitraum 
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bereits Kenntnis von den wesentlichen 
steuerlich relevanten Umständen hatte. 
Das entschied das Finanzgericht Düsseldorf.

Durch die pflichtwidrige Nichtabgabe von 
Umsatzsteuervoranmeldungen bzw. Um- 
satzsteuerjahreserklärungen habe die 
Klägerin das Finanzamt über steuerlich 
erhebliche Tatsachen nicht in Unkenntnis 
gelassen, weil dem für die Veranlagung der 
Klägerin zuständigen Veranlagungsbezirk 
des beklagten Finanzamts aufgrund der 
jährlich von der Klägerin jeweils im Folge- 
jahr eingereichten Feststellungserklärun-
gen alle für eine Umsatzsteuerveranlagung 
der Klägerin notwendigen Umstände, ins- 
besondere die Tatsache der Vermietung 
von Kfz-Stellplätzen und die Höhe der 
hierdurch erzielten Umsätze, bereits be- 
kannt gewesen seien.

Maßgeblich sei insoweit der Kenntnis-
stand des jeweiligen Bearbeiters in dem 
Zeitpunkt, zu dem das zuständige Finanz- 
amt die Veranlagungsarbeiten für den 
fraglichen Besteuerungszeitraum im We- 
sentlichen abgeschlossen habe. Denn 
entscheidend für die Vollendung einer 
Steuerhinterziehung entsprechend ihrem 
Charakter als unechtes Unterlassungsde-
likt (Erfolgsdelikt) sei der Zeitpunkt, in 
dem der Steuerpflichtige bei pflichtgemä-
ßer Abgabe der Steuererklärung spätes-
tens veranlagt worden wäre. Erst dann sei 
im Regelfall die rechtzeitige Festsetzung 
der Steuer vereitelt und der Verkürzungser-
folg eingetreten (Finanzgericht Düsseldorf, 
Urteil 5 K 143/20 vom 26.05.2021).

  Büro- und Organisations-Bonus   
  bzw. Förderprovision unterliegen   
  der Umsatzsteuerbefreiung für   
  Vermittlungsleistungen  

Nach Ansicht des Finanzgerichts Nieder-
sachsen unterliegen der Büro- und Orga- 
nisations-Bonus bzw. die Förderprovision 
der Steuerbefreiung für Vermittlungsleistun-
gen. Sie würden eine Aufstockung der – 
vom Beklagten als umsatzsteuerfrei 
behandelten – Grundprovision für die vom 
Vermögensberater erzielten Gruppenum-
sätze darstellen. Es bestehe jeweils ein 

spezifischer und wesentlicher Bezug zu 
einzelnen Vermittlungsgeschäften, weil der 
Bonus bzw. die Förderprovision auf das 
jeweilige steuerfreie Gruppengeschäft 
zurückzuführen seien (Finanzgerichts 
Niedersachsen, Mitteilung vom 21.10.2021 
zum Urteil 11 K 190/19 vom 19.08.2021).

  Zahlungen an beeinträchtigte   
  Nach- bzw. Vertragserben   
  abziehbar?  

Die Eltern des Klägers hatten ihre Söhne 
als Nacherben nach dem letztversterben-
den Elternteileingesetzt. Nach dem Tod 
des Vaters schenkte die Mutter dem Kläger 
ein Grundstück aus dem Nachlassvermö-
gen. Einer seiner Brüder machte nach dem 
Tod der Mutter deswegen gegen den Kläger 
zivilrechtliche Herausgabeansprüche gel- 
tend. Aufgrund eines Vergleichs leistete 
der Kläger zur Abgeltung sämtlicher wech- 
selseitiger Ansprüche eine Zahlung. Der 
Kläger begehrte rückwirkend die steuer-
mindernde Berücksichtigung dieser Zah- 
lung bei der Besteuerung der von der Mut- 
ter erhaltenen Schenkung. Das Finanzamt 
lehnte dies ab.

Der Bundesfinanzhof gab dem Kläger 
Recht. Es handele sich bei den Zahlungen 
zur Abwendung von Herausgabeansprü-
chen von Erben oder Nacherben um Kos- 
ten, die dazu dienten, das Geschenkte zu 
sichern. Sie könnten daher steuermin-
dernd rückwirkend berücksichtigt werden. 
Ein bereits ergangener Schenkungsteuer-
bescheid sei entsprechend zu ändern 
(Bundesfinanzhof, Urteil II R 24/19 vom 
06.05.2021).

  Anordnung der Teilnahme eines   
  Gemeindebediensteten an der   
  Außenprüfung  

Die Anordnung der Teilnahme eines Ge- 
meindebediensteten an der Außenprüfung 
für gewerbesteuerliche Zwecke steht nach 
einem Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf 
der Schutz des Steuergeheimnisses ent- 
gegen, wenn das zu prüfende Unterneh-
men der Gemeinde oder deren Tochter-
gesellschaften gegenüber Leistungen 

aufgrund privat-rechtlicher Vereinbarungen 
erbringt und die Prüfungsanordnung keine 
geeigneten Sicherungsmaßnahmen vor- 
sieht, um die Offenbarung der für die wirt- 
schaftliche Tätigkeit oder für andere außer-
steuerliche Interessen der Gemeinde 
bedeutsamen Erkenntnisse zu verhindern 
(Finanzgerichts Düsseldorf, Urteil 7 K 
656/18 vom 23.06.2021, Revision 
eingelegt (BFH III R 25/21)).

  Bescheid bei falscher zeitlicher   
  Zuordnung von Hinzuschätzungs-   
  beträgen änderbar  

Wird ein Hinzuschätzungsbetrag zunächst 
auf mehrere Jahre verteilt, obwohl eine 
Erfassung des Gesamtbetrages nur in 
einem Jahr zutreffend wäre, ist der Be- 
scheid dieses Jahres änderbar. Dies ent- 
schied das Finanzgericht Münster 
(Finanzgericht Münster, Urteil 2 K 1155/19 
vom 14.09.2021).

  Sozialversicherungsrechengrößen    
  2022 beschlossen 

Das Bundeskabinett hat am 20.10.2021 die 
Verordnung über die Sozialversicherungs-
rechengrößen 2022 beschlossen. Das Bun- 
desministerium für Arbeit und Soziales hat 
die maßgeblichen Rechengrößen der Sozial-
versicherung turnusgemäß angepasst und 
für das Jahr 2022 bekannt gegeben.

Die Bezugsgröße, die für viele Werte in der 
Sozialversicherung Bedeutung hat (u. a. 
für die Festsetzung der Mindestbeitragsbe-
messungsgrundlagen für freiwillige 
Mitglieder in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung und für die Beitragsberechnung 
von versicherungspflichtigen Selbstständi-
gen in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung), bleibt unverändert bei 3.290 Euro/
Monat. Die Bezugsgröße (Ost) steigt auf 
3.150 Euro/Monat (2021: 3.115 Euro/
Monat).
Die Beitragsbemessungsgrenze in der 
allgemeinen Rentenversicherung (West) 
sinkt auf 7.050 Euro/Monat (2021: 7.100 
Euro/Monat) und die Beitragsbemessungs-
grenze (Ost) steigt auf 6.750 Euro/Monat 
(2021: 6.700 Euro/Monat).
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Die bundesweit einheitliche Versiche-
rungspflichtgrenze in der gesetzlichen 
Krankenversicherung (Jahresarbeitsent-
geltgrenze) bleibt unverändert bei 64.350 
Euro. Die ebenfalls bundesweit einheitli-
che Beitragsbemessungsgrenze für das 
Jahr 2022 in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung beträgt unverändert 58.050 Euro 
jährlich bzw. 4.837,50 Euro monatlich.

  Anscheinsbeweis für Zugang   
  eines  Einwurfeinschreibens –   
  Vorlage des Sendungsstatus nicht  
  ausreichend  

Im Rahmen eines arbeitsgerichtlichen 
Prozesses vor dem Landesarbeitsgericht 
Baden-Württemberg hatte das Gericht u. a. 
über den Zugang einer mittels Einwurfein-
schreibens versandten Einladung zu einem 
BEM (Betriebliches Eingliederungsma-
nagement) zu entscheiden.

Bei einem Einwurfeinschreiben spreche 
nach Vorlage des Einlieferungsbelegs 
zusammen mit einer Reproduktion des 
Auslieferungsbelegs der Beweis des ersten 
Anscheins dafür, dass die Sendung durch 
Einlegen in den Briefkasten bzw. das Post- 
fach zugegangen sei, wenn das Verfahren 
zum Einwurfeinschreiben eingehalten wur- 
de. Etwas anderes gelte aber, wenn neben 
dem Einlieferungsbeleg kein Auslieferungs-
beleg, sondern nur ein Sendungsstatus 
vorgelegt werde. Denn aus dem Sendungs-
status gehe weder der Name des Zustellers 
hervor noch beinhalte er eine technische 
Reproduktion einer Unterschrift des Zu- 
stellers, mit der dieser beurkunde, die 
Sendung eingeworfen zu haben (Landes-
arbeitsgericht Baden-Württemberg, Urteil 4 
Sa 68/20 vom 28.07.2021).

  Kennen Sie schon unsere MEDIATHEK auf unserer Homepage? 

Unser monatliches DORNBACH-Update, Newsletter, Presseartikel, Beiträge unserer 
Experten in Fachbüchern, Interviews und andere Publikationen – in der DORNBACH 
Mediathek finden Sie Wissenswertes und Interessantes aus der Welt der Wirtschaft,  
der Steuern und des Rechts. Zusätzlich finden Sie hier hilfreiche Formularvorlagen  
zum Beispiel aus dem Bereich der Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie die  
Finanzbuchhaltung. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Einfach QR-Code über Ihre Kamera einscannen und 
unsere Expertise kostenfrei abrufen:

https://www.dornbach.de/de/mediathek.html
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  wpg@dornbach.de · www.dornbach.de 

WEITERE INFORMATIONEN

Detaillierte Informationen zum Veranstaltungsort, Ablauf 
und zur Anmeldung finden Sie auf unserer Homepage 
www.dornbach.de unter Events oder Sie wenden sich 
direkt an Frau Lydia Schmidt, PR- und Marketing-Referentin:
Telefon: +49 261 94 31 - 438
Mail:   lschmidt@dornbach.de

STANDORTE

Bad Homburg / FFM · Bergisch Gladbach · Bergisch 
Gladbach / NL von Köln · Berlin · Bonn · Darmstadt · 
Dessau-Roßlau · Flughafen FF / Hahn · Frankfurt am Main · 
Hamburg · Koblenz · Köln · Lutherstadt Wittenberg ·  
Mainz · München · Pforzheim · Pirna · Rinteln · Saar- 
brücken · Solingen · Wetzlar

  Veranstaltungstermine von und mit DORNBACH 

03. MÄRZ 2022 
WOHIN STEUERT UNSER GELD IN 2022?

Wir leben in aufwühlenden, herausfordernden Zeiten. Klimawandel, neue (digitale) Arbeitswelten und Corona-Pandemie sind nur einige 
der großen Themen, die unseren Alltag beeinflussen. Damit verbunden ist eine Vielzahl an rechtlichen und steuerlichen Fragen, die es 
zu beantworten gilt, wenn wir beispielsweise unser Geld sicher anlegen und unser Geschäftsleben rechtssicher gestalten möchten. 
Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit der Rhein-Zeitung statt. 

22. MÄRZ 2022 
WEGZUG UND ZUZUG DES UNTERNEHMERS UND SEINER FAMILIE AUS STEUERLICHER SICHT

Der Unternehmer und seine Familienmitglieder möchten mobil sein. Studien- und arbeitsbedingte Auslandsaufenthalte oder der endgültige
Wegzug ins Ausland gehören regelmäßig zur Lebensplanung. Aus steuerlicher Sicht können mit solchen Änderungen in den Lebensverhält-
nissen erhebliche Auswirkungen verbunden sein. Dies betrifft insbesondere die unmittelbaren steuerlichen Folgen des Wegzugs im Inland.
Hierbei steht die Besteuerung stiller Reserven im Betriebsvermögen und in Gesellschaftsanteilen im Fokus. Die steuerliche Situation nach
dem Zuzug muss aus Sicht des Zuzugstaates frühzeitig vollständig beleuchtet werden. In extremen Fällen kann sich ein Umzug sogar verbieten.

  Weitere Veranstaltungen finden Sie auf unserer Webseite unter www.dornbach.de/de/events.html  


